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den inzwischen vielfach analysiert: Herausgestellt wird 
dabei häufig, dass das Konzept der wissenschaftlichen 
Autorschaft unscharf ist und die Definition darüber hi-
naus in den verschiedenen Fachdisziplinen divergiert.3 
Das auf (Text-)Publikationen bezogene Anreizsystem 
in der Wissenschaft, die hohe Kompetition um Förder-
gelder, Stellen und Reputation sowie die aufgrund von 
Befristungen starke Fluktuation auf den Arbeitsplätzen 
verschärfen als Rahmenbedingungen dabei nochmals 
Autorschaftskonflikte und erschweren Lösungsmög-
lichkeiten. Der Wandel dieser Rahmenbedingungen 
schreitet trotz anhaltender, teils bald jahrzehntelanger 
Kritik dabei nur sehr langsam voran.

Doch was hat dieses Streitthema unter Forschenden 
mit Infrastrukturen wie etwa dem Bibliotheks- oder 
Verlagswesen zu tun? Es gibt bedeutende Schnittstellen, 
welche im Diskurs manchmal angesichts der Vielzahl an 
relevanten Diskussionen aus den Augen verloren wer-
den: Denn solche Infrastrukturen können die Umset-
zung von GWP-Regeln begünstigen oder erschweren. 
Der Verbund der europäischen Akademien der Wissen-
schaften All European Academies (ALLEA) beruft sich 
im von ihm verabschiedeten Europäischen Verhaltens­

Einleitung

W issenschaftliche Autorschaft ist ein viel be-
schriebenes und oftmals hitzig diskutiertes 
Thema, das sich aus ganz verschiedenen 

Perspektiven beleuchten lässt: etwa aus sozial- oder 
geisteswissenschaftlicher Forschungsperspektive, mit-
tels qualitativer Interviews, quantitativer Umfragen oder  
etwa metrischer Analysen von Autorenangaben auf Ver-
öffentlichungen. Dieser Beitrag betrachtet den Themen 
komplex der wissenschaftlichen Autorschaft aus der Per-
spektive der guten wissenschaftlichen Praxis (GWP). Er 
greift einige wichtige Aspekte auf, zu denen es immer 
wieder Diskussionsbedarf unter Expert*innen der GWP 
gibt, und fußt dabei auf Beobachtungen und Berichten 
aus dem Ombudswesen in Deutschland, im Speziellen 
auf Erfahrungen beim Ombudsman für die Wissenschaft 
(OfdW).1 Die Zuweisung von Autorschaft ist ein häu-
figes und dabei in der Regel sehr emotional besetztes 
Konfliktthema unter Forschenden. So gehören denn 
auch in der Wissenschaft Autorschaftskonflikte zum 
Alltagsgeschäft von Ombudspersonen – in Deutschland 
wie auch in anderen Ländern.2 Die Gründe hierfür wur-

Good research practice (GRP) covers a wide range of topics; 
academic authorship is one of them. Fair, GRP-compliant  
attribution of authorship repeatedly creates challenges for  
researchers and is thus a frequent source of conflict. This article 
focuses on the difficulty of defining academic authorship,  
emphasising the divergent understandings of the term across 
different disciplines. The disparate levels of researcher visibility  
in publications can also complicate the resolution of author- 
ship conflicts. Furthermore, difficulties in the transparent  
attribution of contributions to papers pose challenges for the 
appropriate allocation of both recognition and responsibility.  
The article shows how research infrastructures can thus support 
the implementation of fair authorship practices or, indeed,  
engender them in the first place.

Gute wissenschaftliche Praxis (GWP) umfasst eine Vielzahl  
von Themen; Wissenschaftliche Autorschaft ist eines davon.  
Die faire, GWP-konforme Zuweisung von Autorschaft stellt For-
schende immer wieder vor Herausforderungen und führt somit 
regelmäßig zu Konflikten. Dieser Beitrag greift die Schwierigkeit, 
wissenschaftliche Autorschaft zu definieren, auf und betont  
dabei die divergierenden Verständnisse in den Fachdisziplinen. 
Auch die unterschiedliche Sichtbarkeit von Forschenden auf 
Veröffentlichungen kann die Lösungsfindung bei Konflikten um 
Autorschaft erschweren. Des Weiteren bringen Schwierigkeiten 
bei der transparenten Aufschlüsselung von Beiträgen Heraus-
forderungen für die angemessene Zuweisung von Anerkennung 
ebenso wie von Verantwortung mit sich. Der Beitrag zeigt auf, 
wie vor diesem Hintergrund Infrastrukturen in der Wissenschaft 
die Umsetzung von fairen Autorschaftspraktiken unterstützen 
oder zum Teil gar erst ermöglichen können.
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gen für die Publikation die gemeinsame Verantwortung, 
es sei denn, es wird explizit anders ausgewiesen.«6

Diese Definition stellt aus Sicht der Forschenden, 
die an der Entwicklung des DFG-Kodex beteiligt wa-
ren, einen Minimalkonsens dar, der zwischen den Au-
torschaftsverständnissen in den einzelnen Fachgebie-
ten mit ihren vielen Unterdisziplinen herrscht. Auch 
andere nationale Kodizes formulieren einen solchen 
Minimalkonsens.7 Diesen Verhaltenskodizes zu GWP 
ist es dabei gemein, sich auf einen »genuinen, nachvoll-
ziehbaren«, »wesentlichen« oder etwa »intellektuellen« 
Beitrag sowie auf die Verantwortung für den Inhalt als 
Anforderung für wissenschaftliche Autorschaft zu beru-
fen.8 Während auf die Übernahme von Verantwortung 
später eingegangen wird, soll hier zunächst der Aspekt 
des wesentlichen Beitrags im Vordergrund stehen. Die 
Divergenz bei der Auslegung davon, was unter einem 
wesentlichen Beitrag zu verstehen ist, ist enorm. Der 
DFG-Kodex fächert in seiner Erläuterung verschiedene 
Kriterien auf: Darunter fällt zum Beispiel die »Konzep-
tion des Forschungsvorhabens«, die »Erarbeitung (oder) 
Bereitstellung der Daten (oder) der Software« ebenso 
wie die »Analyse […] oder Interpretation der Daten« 
sowie das »Verfassen des Manuskripts«.9 

Neben dem Verfassen eines Textes kann in der Wis-
senschaft also eine Vielzahl von Tätigkeiten eine Autor-
schaft begründen. Dabei lassen die jeweiligen Tätigkei-
ten auch Spielraum für unterschiedliche Auslegungen. 
Dies sei an der markantesten wissenschaftlichen Tätig-
keit, dem Schreiben, beispielhaft näher ausgeführt: Au-
torschaft ist traditionell untrennbar mit dem Schreiben 
und Entwerfen des gesamten Textes oder zumindest von 
weiten Teilen davon verbunden. Mittlerweile wird der 
Stellenwert von Textarbeit in Fachdisziplinen allerdings 
sehr unterschiedlich gewertet, wie auch das, was genau 
unter Textarbeit zu verstehen ist: Einige Disziplinen 
verstehen unter Textarbeit (die zwingend erforderlich 
sei, um die Kriterien für Autorschaft zu erfüllen) das 
eigenständige Schreiben großer – oftmals aller – Teile  
der Veröffentlichung. Andere Disziplinen hingegen sub- 
sumieren unter Textarbeit, welche Autorschaft mitbe-
gründen kann, auch ein kritisches Gegenlesen, Kommen- 
tieren, Schärfen von Argumenten und kritisches Prüfen 
des Inhalts zur Qualitätssicherung. In diesen Diszipli-
nen findet eine Erweiterung des Autorschaftsverständ-
nisses und eine Loslösung vom Schreibprozess statt. 
Damit einher geht, dass viele andere Tätigkeiten Aner-
kennung finden und eine Autorschaft begründen kön-
nen. Dies bildet letztlich ab, dass in der Wissenschaft 
in vielen Bereichen (bereits seit einiger Zeit) eine hohe 
Aufgabenteilung und Spezialisierung eingesetzt hat und 
viele verschiedene Expertisen für die Umsetzung von 
Forschungsvorhaben zusammenfließen.10 So mag es  
sein, dass eine Fragestellung in Kooperation von Geis
teswissenschaftler*innen und Informatiker*innen bear-
beitet wird, Pflanzenphysiolog*innen mit Bioinforma

kodex für Integrität in der Forschung auf vier Werte, 
welche die Basis für wissenschaftliche Integrität bilden: 
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Rechenschafts-
pflicht.4 Passende Infrastrukturen und Rahmenbedin-
gungen sind – neben einer angemessenen Haltung und 
dem adäquatem Verhalten von Forschenden – unerläss-
lich, um diese Werte in der Wissenschaft umzusetzen 
und wissenschaftliche Integrität sicherzustellen. Wäh-
rend also die Forschungsgemeinschaft bestimmt, was 
unter GWP-konformem, integrem Verhalten zu verste-
hen ist, stellen Infrastrukturen den Rahmen, in dem eine 
Umsetzung dieser Regeln gelingen kann. Um auch die 
Infrastrukturen in den Blick zu rücken, hilft es, nicht 
nur die Integrität, sondern auch den Wert von Fairness 
zu betrachten und sich zu fragen: Wie tragen Infrastruk-
turen zu Fairness in der Wissenschaft bei?5 Hier soll im 
Speziellen der Frage nachgegangen werden: Wie tragen 
sie zu einem fairen Umgang bei der Zuweisung von Au-
torschaften und zu fair verteilter Anerkennung für wis-
senschaftliche Leistungen bei? 

Der vorliegende Beitrag nimmt dabei das Biblio-
theks- und Verlagswesen in den Blick. Beide sichern den 
wissenschaftlichen Diskurs: Forschende können durch 
diese Infrastrukturen Inhalte kommunizieren und dis-
kutieren. Gleichzeitig sichern sie Informationen über 
beteiligte Forschende und über den Prozess, durch den 
Ergebnisse gewonnen wurden. Die ansteigende Kom-
plexität der anfallenden Metadaten birgt dabei viele He-
rausforderungen. Forschende haben in der Regel wenig 
Möglichkeiten, Einblicke in die Herausforderungen, 
vor denen Verantwortliche in Infrastrukturen stehen, 
zu nehmen. Mitarbeitenden der Infrastrukturen mag es 
dagegen schwerfallen, die Hintergründe für Desiderate, 
Konflikte und Schwierigkeiten bei der Zuweisung von 
Autorschaften, denen wiederum Forschende begegnen, 
nachzuvollziehen. Umso wichtiger ist es, beide Seiten 
in einen Austausch zu bringen, um Lösungen zu finden 
und die wissenschaftliche Integrität und Fairness im All-
gemeinen, aber auch im Speziellen im Hinblick auf die 
Umsetzung von GWP-Regeln zu Autorschaft, zu stär-
ken. Der vorliegende Beitrag will einen Versuch zum ge-
meinsamen Austausch starten.

Das Verständnis von Autorschaft und dessen 
Divergenz

Zunächst ist es sinnvoll, einen Blick auf bestehende  
Autorschaftsdefinitionen zu werfen: Die Definition wis- 
senschaftlicher Autorschaft ist ein fester Bestandteil von 
Verhaltenskodizes zur GWP. Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) hält in Leitlinie 14 ihrer Leitlinien 
zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis fest: »Au-
torin oder Autor ist, wer einen genuinen, nachvollzieh-
baren Beitrag zu dem Inhalt einer wissenschaftlichen 
Text-, Daten- oder Softwarepublikation geleistet hat. 
Alle Autorinnen und Autoren stimmen der finalen Fas-
sung des Werks, das publiziert werden soll, zu. Sie tra-
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Der wissenschaftliche Erkenntnisprozess ist komplex 
und entspringt zunehmend kollaborativem Arbeiten. 
Diverse Arten von Konflikten können bereits in sehr 
kleinen Forschungsteams auftreten. Hier soll exemp-
larisch das Augenmerk auf Arbeiten gerichtet werden, 
bei denen eine Vielzahl an Forschenden beteiligt ist und 
als Autor*innen gelistet wird. Aus GWP-Sicht ist es  
sicherlich begrüßenswert, wenn gemäß fachspezifischer 
Konventionen die Mitwirkung aller Beteiligten offen 
ausgewiesen wird, jedoch birgt diese Entwicklung auch 
Herausforderungen: Denn wie soll diese Vielzahl an 
Beteiligten auf einer Veröffentlichung genannt werden? 
Auch wenn es immer wieder Versuche gab, die Anzahl 
an möglichen Autor*innen vonseiten der Verlage zu 
begrenzen, stellt sich heutzutage seltener die Frage, ob 
3, 4 oder 15 Autor*innen gelistet werden können, son-
dern die Herausforderung besteht vielmehr darin, mit 
Hunderten von Namen einen Umgang zu finden. Ne-
ben der inhaltlichen Frage, wo die Grenze zwischen 
Autorschaft und etwa Erwähnung in der Danksagung 
gezogen werden sollte, stellt sich auch ein ganz anderes 
pragmatisches Umsetzungsproblem, denn eine solche 
Liste nimmt schlicht viel Platz ein. Sollten alle Namen 
in der Autorenzeile gelistet werden? Sollte nur eine 
definierte Anzahl gelistet werden und eine komplette 
Liste in den supplements bereitgestellt werden? Hierfür 
gilt es einen geeigneten Umgang zu finden, der den li-
mitierten Platz berücksichtigt, aber gleichzeitig durch 
ausreichend sichtbare Hinweise auf ergänzende Infor-
mationen sicherstellt, dass Lesende auf alle Autor*innen 
aufmerksam werden. Darüber hinaus sind durchaus 
auch Literaturverwaltungsprogramme angesichts der 
überbordenden Menge an Autor*innen auf einer ein-
zelnen Publikation überfordert. Forschende begegnen  
diesen Einwänden jedoch eher mit Unverständnis, denn 
aus ihrer Perspektive ist es vor allem bedeutend, dass 
alle Mitwirkenden, welche die fachspezifischen Autor-
schaftskriterien erfüllen, genannt und in der Autoren-
zeile sichtbar werden. Dies ist im Sinne der GWP auch 
als fair zu werten. Letztlich stellt sich aber auch die  
Frage, welchen Informationsgewinn es dadurch für die 
Lesenden gibt. 

Angesichts dieser Entwicklungen erhält auch eine 
weitere Variante zunehmend Einzug: Nicht der ein
zelne Forschende wird in der Autorenzeile genannt, 
sondern ein Kollektiv an Forschenden, etwa unter dem 
Namen eines Konsortiums. Den Fokus auf die Sicht-
barkeit des Kollektivs zu legen, trägt dem Umstand 
Rechnung, dass der Beitrag von Einzelnen schwer zu 
beziffern ist und vielmehr enges kollaboratives Arbei-
ten durch den Zusammenschluss von Forschenden zum 
Inhalt einer Veröffentlichung geführt und jenen gar 
erst ermöglicht hat. Diese Entwicklung umgeht zwar 
die Problematik der Reihung in der Autorenzeile oder 
deren Länge, bringt jedoch auch neue Herausforderun-
gen mit sich, wie in Fällen aus dem Ombudswesen er-

tiker*innen zusammenarbeiten oder sich Kompetenz-
zentren aus verschiedenen Ländern zusammenschließen. 
Damit einher geht auch, dass immer mehr Forschende 
als Autor*innen geführt werden.11 Forschende stellt 
dies wiederum vor einige Herausforderungen: Denn zur 
Verfügung steht nur eine einzelne Autorenzeile; dem
gegenüber können oftmals 4, 10, 30, oder gar mehr als 
100 Forschende stehen, welche Anspruch auf Autor-
schaft erheben. Zwei Fragen drängen sich auf, erstens: 
wie sollen die Forschenden gereiht werden, und zwei-
tens: wie können diese unterschiedlichsten wissen-
schaftlichen Leistungen sichtbar gemacht werden? Beide 
Fragen umfassen nicht nur die Sichtbarkeit auf den Ver-
öffentlichungen selbst, sondern etwa auch in Literatur-
datenbanken, bei In-Text-Zitationen oder in Referenz-
listen. 

Sichtbarkeit von Forschenden

Die erste herausfordernde Frage, die sich Forschen-
den stellt, ist wie gerade erwähnt: Wie sollen Forschende 
sich in der Autorenzeile anordnen? Forschende nutzen 
hierfür mitnichten nur ein Prinzip, sondern in Abhän-
gigkeit der Fachdisziplin, dem Forschungsprojekt oder 
dem Veröffentlichungsmedium verschiedenste. Dabei 
spiegeln einige Prinzipien die Beitragshöhe der Beteilig-
ten wider, andere wiederum agieren unabhängig davon. 
So kommt es, dass etwa die alphabetische Reihung, die 
Reihung proportional zur Beitragshöhe in absteigender 
Reihenfolge oder etwa die Reihung proportional zur 
Beitragshöhe in absteigender Reihenfolge mit der Son-
derstellung der letzten Positionen, wodurch sich letzt-
lich eine trichterförmige Verteilung der Beitragshöhe 
ergibt, koexistieren. 

Diese Konventionen sind in der Regel nicht detail-
liert schriftlich festgehalten, sondern werden durch ein 
Vorleben an Nachwuchsforschende weitergegeben. Zu- 
dem wird das Reihungsprinzip auch auf den Veröffent
lichungen selbst in der Regel nicht aufgeschlüsselt. Of-
fengelegt wird es meist nur, wenn eine alphabetische 
Reihung vorgenommen wurde und keine Rückschlüsse 
auf die Beitragshöhe gezogen werden können, und zwar 
um zu verhindern, dass Lesende aus der Reihung Bei-
tragshöhen oder -arten ableiten. Aus Sicht der GWP und  
im Sinne der Transparenz wäre es jedoch wünschens-
wert, wenn die Offenlegung des verwendeten Reihungs-
prinzips der Regelfall wäre. Denn nicht nur Personen  
außerhalb der Forschung, sondern auch Forschende 
sind sich oftmals der Koexistenz dieser unterschiedlichen 
Gepflogenheiten nicht bewusst. Reihungsprinzipien mö- 
gen so zwar die Beitragshöhe und die -art kodifizie- 
ren. Aus der Autorenzeile lässt sich aber letztlich nur  
konkret schließen, wer an einer Veröffentlichung mit- 
gewirkt hat, aber nicht genau, wer was beigetragen hat.  
Sind Lesende mit den Reihungsprinzipien in einer Fach- 
disziplin vertraut, können sie (allenfalls) erahnen, wer 
welche Tätigkeit übernommen haben mag.
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renzeile bei Veröffentlichungen mit mehreren Autor*- 
innen ist nicht möglich. In vielen Forschungskontexten  
kann die reale Forschungsaktivität von wissenschaft-
lichen Teams somit nicht adäquat abgebildet werden. 
Deutlich mehr Metadaten müssten ausgewiesen werden, 
um den Forschungsprozess mit den beteiligten For-
schenden und deren Beiträgen adäquat abzubilden.

Man könnte nun damit argumentieren, dass es be-
reits in vielen Artikeln die Sektion der sogenannten 
contribution statements gibt, in welcher die Beiträge der 
Autor*innnen aufgeschlüsselt werden können. Doch 
die Struktur dieser Sektion ist keinesfalls einheitlich, 
und Beitragende können somit nicht in Literaturdaten
banken oder Ähnlichem ausgewiesen werden, wie es für  
Autor*innen der Fall ist: Einige Fachzeitschriften geben 
Beitragskategorien wie etwa das Design der Studie, die 
Analyse der Daten oder das Schreiben des Manuskripts 
vor,14 wiederum machen andere keine Vorgaben, son-
dern lassen Raum für Freitextangaben. Im Allgemei-
nen lässt sich jedoch feststellen: Die Angaben sind in 
der Regel sehr vage und kurzgehalten. So gibt es denn 
auch Bestrebungen, in diesem Bereich eine Verein-
heitlichung zu erreichen: nämlich mittels der CRediT-
Taxonomie. Ein Zusammenschluss von verschiedenen 
Entscheidungsträger*innen veröffentlichte 2015, initi-
iert vom Wellcome Trust und der Harvard Universität, 
die sogenannte contributor roles taxonomy (CRediT).15 
Diese umfasst folgende 14 Rollen: Konzeptualisierung, 
Methodik, Software, Validierung, formale Analyse, Un-
tersuchung, Ressourcen, Datenkuration, Schreiben des 
ersten Entwurfs, Überarbeitung und Editieren des Ma-
nuskripts, Visualisierung, Supervision, Projektadminis-
tration und Mitteleinwerbung. Die CRediT-Taxonomie 
geht auf Forderungen aus den 1990er-Jahren zurück: 
1997 forderten Drummond Rennie, Veronica Yank und 
Linda Emanuel eindrücklich einen Konzeptwechsel: 
den Ersatz des Konzepts von Autorschaft durch das 
Konzept der contributorship. Denn: »Contribution is 
the activity of science that is most relevant to publica-
tion because its disclosure can identify who is account-
able for what part of the research and allows the reader 
to assign credit fairly.«16 

Das CRediT-System ermöglicht die Standardisie-
rung der bisherigen contribution statements. Dabei bie-
tet es zwei Vorteile: Erstens ist es möglich, zuzuweisen, 
wer was beigetragen hat. Zweitens werden die Beiträge  
weiterer Beteiligter ausgewiesen, nicht nur von den Au
tor*innen. Auf den Weg gebracht wurde sie von For-
schenden und anderen Akteur*innen aus den Infrastruk-
turen und dient damit als eindrückliches Beispiel für eine 
wirkungsvolle Zusammenarbeit dieser beiden Gruppen. 
Das CRediT-System wurde bereits von mehreren Fach-
zeitschriften implementiert. Neben der Ausweisung auf  
den konkreten Veröffentlichungen kommt auch die Aus- 
weisung in Literaturdatenbanken zu der Sichtbarma-
chung hinzu. Infrastrukturen können nun eine weitere 

sichtlich wird: Wo und wie werden die Mitglieder des 
Kollektivs aufgeschlüsselt? Erfüllen alle Mitglieder des 
Konsortiums die Autorschaftskriterien oder nur einige? 
Ein Blick in die Regularien von Nature lässt erahnen, 
welch unterschiedliche Konstellationen es geben mag.12 
In Abhängigkeit der jeweiligen Konstellation und der 
Platzierung in der Autorenzeile oder in der Danksagung 
lässt sich auch erst die Frage beantworten, ob eine Lis-
te aller Mitglieder in die Hauptpublikation oder in die 
supplements integriert werden sollte. Dabei muss sicher-
gestellt sein, dass alle Forschenden, die die Kriterien für 
Autorschaft erfüllen, auch als Autor*innen ausgewie-
sen werden, denn nur so können Literaturdatenbanken  
und Literaturverwaltungsprogramme diese Informatio-
nen verarbeiten und ausweisen. Doch auch die beigeleg-
ten Listen bergen Konfliktpotenzial unter Forschenden: 
Denn wie genau werden die Namen hier wiederum ge-
reiht? In alphabetischer Reihenfolge? In Abhängigkeit 
der Beitragshöhe? Wie wird diese bestimmt? Lassen sich 
überhaupt Abstufungen vornehmen? Wie lange werden 
Mitglieder aufgeführt, wenn sie ein Kollektiv verlassen 
haben – und ab welcher Beitragshöhe werden neue Mit-
glieder gelistet? Oder: wann ist es überhaupt sinnvoll, in 
der Autorenzeile den Namen eines Kollektivs und die 
Namen einzelner Forschender zu listen? Zwei sinnvolle 
Szenarien sind hier vorstellbar: Einerseits zur Hervor-
hebung Einzelner aus dem Kollektiv, andererseits zur 
Hervorhebung Externer, welche mit dem Kollektiv zu-
sammenarbeiten. Ein GWP-konformer Umgang mit der 
jeweiligen Konstellation kann sehr herausfordernd sein.

Die Grenze zwischen Autorschaft und Erwähnung 
in der Danksagung zu ziehen, ist dabei oftmals einer 
der herausforderndsten Aspekte. Diese Entscheidung 
bietet viel Konfliktpotenzial unter Forschenden, denn 
Forschenden bietet eine Erwähnung in der Danksa-
gung (oder in einer Fußnote) deutlich weniger Sicht-
barkeit als eine Listung in der Autorenzeile. Mit der 
Erwähnung in der Danksagung ist wenig Reputation 
verbunden, obgleich auch dort angeführte Beiträge für 
die Erstellung der Veröffentlichung wichtig waren und 
zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen. So spre-
chen Forschende auch von einer unsichtbaren Art der 
Kollaboration, die in Literaturdatenbanken nicht erfasst 
wird.13 Betroffen von der Unsichtbarkeit können ver-
schiedenste Gruppen sein, etwa Studierende, technische 
Angestellte, aber auch bestimmte Fachdisziplinen. Auch 
kann diese Praxis gesellschaftliche Diskriminierungen 
reproduzieren. Als »Zuarbeiten« abgetan wird die wis-
senschaftliche Relevanz ihrer Tätigkeiten häufig infrage 
gestellt. Gerade in diesem Kontext ist es wichtig, exis-
tierende Praktiken kritisch und unter Hinzuziehung der 
Perspektive der GWP zu reflektieren.

Offenlegung von Beiträgen

Aus der obigen Ausführung wird klar: Eine sichere  
Identifikation individueller Beiträge auf Basis der Auto- 
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sätzen«21 klar ausgewiesen wird als Beitrag, welcher 
nicht zur Beanspruchung von Autorschaft ausreichend 
ist, wird ein solcher Anspruch immer wieder versucht 
durchzusetzen. Konsortien aus dem medizinischen Be- 
reich verfügen etwa über Datensätze. Viele geben an, 
wie auf ihre Datenbank bei Datennutzung verwiesen  
werden soll, ob in Form einer Zitation oder in der 
Danksagung. Aber es gibt auch immer wieder Fälle, bei  
denen Konsortien darauf bestehen, als Autor*innen ge- 
nannt zu werden. Dieses Verhalten ist äußerst fragwür-
dig, wenn das Konsortium nicht weiter in die Inter-
pretation oder Analyse eingebunden ist. Der Wissen-
schaftsrat hält in seinem Positionspapier Zum Wandel 
in den Wissenschaften durch datenintensive Forschung 
fest: »Traditionell wird der Beitrag von Einzelpersonen 
zur kollektiven Wissensproduktion an ihrer Autorschaft 
von Publikationen bemessen, deren Anerkennung sich 
maßgeblich nach der Prioritätsregel bestimmt. Daten 
gelten in diesem Regime als Produktionsmittel, über die 
zu verfügen einen Wettbewerbsvorteil bedeutet.«22 Dies 
ist jedoch hinderlich für die zahlreichen Bestrebungen, 
das Teilen von Daten zu fördern. Der Wissenschaftsrat 
fordert daher in der Leitlinie 4 zur Anerkennung von 
Daten- und Softwarearbeit des oben genannten Po-
sitionspapiers: »Hochwertige Beiträge zu kuratierten 
Datensammlungen und Datenpublikationen, zum For-
schungsdatenmanagement wie auch zur Methoden- und 
Softwareentwicklung müssen als genuine Leistungen 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aner-
kannt werden und Unterstützung erfahren«.23

In der Ombudsarbeit beobachtete Fälle deuten an, 
dass die Motivation hinter der Einforderung von Au-
torschaft beim Zur-Verfügung-Stellen von Daten zu sein 
scheint, einerseits die Sichtbarkeit des Konsortiums zu 
erhöhen, und andererseits etwa Vorgaben zur leistungs-
orientierten Mittelvergabe zu erfüllen, bei der häufig 
nur Autorschaften auf Textpublikationen berücksich-
tigt werden. Ein Überdenken solcher Anreizstrukturen 
könnte daher auch dazu beitragen, Autorschaftskon-
flikte zu entschärfen. Eine Möglichkeit bestünde etwa 
darin, auch die (offene) Publikation von Datensätzen zu 
berücksichtigen. Das Berlin Institute of Health (BIH) 
schafft seit 2019 zum Beispiel explizit solche Anreize.24 

Die Veröffentlichung von Forschungsdaten ist auf 
verschiedenen Wegen möglich: Zum einen können 
Daten als supplement zu einer Textpublikation einge-
reicht werden. Diese Variante wird klassischerweise in 
vielen Fachdisziplinen genutzt. Der Fokus der Textpu-
blikation liegt dabei auf der Analyse und Auswertung 
der Daten. Werden die Daten dabei als nicht eigenstän-
dige Veröffentlichung eingereicht, wird ihnen kein eige-
ner persistenter Identifikator zugewiesen. Bei einigen 
Verlagen gibt es auch die Möglichkeit, Daten separat in 
einem Repositorium abzulegen. Dem Datensatz wird 
dann ein eigener persistenter Identifikator zugeordnet. 
Zum anderen kann der Datensatz mit einer deskripti-

Implementierung voranbringen und so für mehr Sicht-
barkeit der Beitragenden sorgen. Die Auswahl der Rol-
len, welche die CRediT-Taxonomie umfasst, wird von 
Forschenden durchaus auch kritisch gesehen.17 In der 
Verantwortung der Forschenden liegt es, über Erwei-
terungen oder disziplinspezifische Interpretationen der 
Kategorien zu diskutieren.

Aus Sicht der GWP ist die Etablierung der CRediT-
Taxonomie im Verlagswesen äußerst begrüßenswert 
(obgleich Forschende etwa durch dortige unehrliche 
Angaben ebenfalls die GWP unterlaufen können), denn 
sie leistet Folgendes: Sie macht Leistungen transparent 
und ermöglicht es, Anerkennung und Verantwortlich-
keiten fair zuzuweisen. Auch in Deutschland findet sie 
langsam immer mehr Befürworter*innen und Eingang 
in Positionspapiere oder Leitlinien der GWP: So um-
fasst eine Forderung der Kommission Anreizsystem, 
Machtmissbrauch und wissenschaftliches Fehlverhalten 
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in ihrem 
kürzlich erschienenen Bericht die »[s]tandardmäßige 
Erklärung zu den tatsächlichen Beiträgen aller genann-
ten Autor*innen (»authors’ contributions«) zu Veröf-
fentlichungen […]. Dies einzufordern, liegt im Verant-
wortungsbereich der Herausgeber*innen wissenschaft
licher Zeitschriften«.18 

Auch der Wissenschaftsrat führt in seinem Positions-
papier Zum Wandel in den Wissenschaften durch daten­
intensive Forschung an: »Nicht nur traditionelle Autor-
schaft, sondern auch andere wissenschaftliche Beiträge 
im Zusammenhang mit der Erzeugung, Auswertung 
und Pflege von Forschungsdaten müssen künftig als si-
gnifikante wissenschaftliche Leistungen gewürdigt wer-
den«19 und verweist im Anschluss auf das Modell der 
contributorship: »Die Fachgemeinschaften können die 
Reputationswirksamkeit solcher Aktivitäten befördern, 
in dem sie auf die Kenntlichmachung unterschiedlicher 
Teilbeiträge etwa in Publikationen achten (vgl. zum 
contributorship-Standard)«.20 Die CRediT-Taxonomie 
könnte also – abseits oder in Ergänzung zu einer Autor-
schaft – über die Ausweisung von Beiträgen die Würdi-
gung verschiedener Tätigkeitsprofile in der Wissenschaft 
stärken und es ermöglichen, jene über die Verknüpfung 
mit der ORCID-iD online oder in Lebensläufen aufzu-
zeigen. So könnte sie Forschenden aus Serviceeinrich-
tungen, die etwa komplexe Messungen durchführen, 
oder Personen aus dem Forschungsdatenmanagement 
neben vielen anderen zu größerer Sichtbarkeit ihrer Tä-
tigkeiten verhelfen. 

Idealerweise ließen sich durch die CRediT-Taxo
nomie auch Konflikte unter Forschenden bei der Ver-
gabe von Autorschaften reduzieren. So beobachtet man 
im Ombudswesen etwa, dass bei Autorschaftskonflik
ten sehr oft auch die Frage im Raum steht, ob das 
Zur-Verfügung-Stellen von Daten für eine Autorschaft 
berechtigt. Auch wenn im sogenannten Negativkatalog  
des DFG-Kodex die »bloße Überlassung von Daten-
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Reihung gewählt, da die Beiträge von den Autor*innen 
eben, wenngleich maßgeblich äquivalent, doch als un-
terschiedlich hoch eingeschätzt werden. Diese Entschei-
dung hat Konsequenzen, denn die In-Text-Zitation der 
Veröffentlichung erfolgt häufig nur durch Nennung  
des bzw. der Erstautor*in; alle anderen Namen bleiben 
im »et al.« verborgen und werden erst wieder im Lite-
raturverzeichnis sichtbar. In vielen Zeitschriften werden 
zwar mittlerweile bei In-Text-Zitationen die Namen 
der ersten drei Autor*innen genannt, doch ein Problem 
bleibt bestehen: Dass etwa die beiden Erstgenannten 
gleichwertig beigetragen haben, ist im Text und auch 
im Literaturverzeichnis nicht ersichtlich. Forschende, 
welche bei einer geteilten Erstautorschaft nicht an ers-
ter Stelle genannt werden, befürchten daher sehr häu- 
fig – und nicht zu Unrecht –, dass ihr Beitrag von Au-
ßenstehenden unterschätzt wird. Ob und wie eine 
bessere Sichtbarkeit der Zweitgenannten (oder auch 
Dritt- und Viertgenannten) bei geteilten Erstautorschaf-
ten erreicht werden kann, ist fraglich. Der Forschende 
Mohammad Hosseini wies in diesem Kontext darauf 
hin, dass zum Beispiel die Namen bei geteilten Erstau-
torschaften durch eine spezielle Formatierung hervorge-
hoben werden können.27 Es wäre wünschenswert, wenn 
Forschende und Verantwortliche etwa aus dem Verlags-
wesen auch hierzu gemeinsam mögliche Lösungen er-
wägen würden. 

Umgang mit Korrigenda

Unlautere Autorschaftspraktiken gibt es viele, doch 
grundsätzlich kann man zwischen Praktiken unterschei-
den, bei denen Forschende als Autor*innen gelistet wer-
den, ohne die Kriterien zu erfüllen, und Praktiken, bei 
denen Forschende nicht als Autor*innen gelistet werden, 
obwohl sie die Kriterien erfüllen. Während es für die 
Forschungsgemeinschaft bedeutend ist, Autorschafts-
konflikte zu lösen, die Begleitumstände nachzuvollzie-
hen und das Verhalten von Forschenden ggf. zu sank-
tionieren, steht für das Verlagswesen insbesondere die 
praktische Frage im Raum, wie mit Änderungen auf ein-
gereichten Manuskripten oder bereits veröffentlichten 
Artikeln verfahren werden soll. Änderungen vor Veröf-
fentlichung sind dabei grundsätzlich leichter zu vollzie-
hen als Änderungen an bereits publizierten Beiträgen. 
Nachträgliche Änderungen werden oftmals separat von 
der Originalpublikation veröffentlicht, nämlich in Form 
eines Korrigendums mit eigenständigem persistentem 
Identifikator. Dabei ist die Verlinkung von Originalpu-
blikation und Korrigendum oft nicht transparent genug 
umgesetzt. Dies führt dazu, dass Rezipient*innen der 
Originalpublikation häufig nicht auf die Existenz eines 
Korrigendums und somit auf Änderungen der Autoren-
zeile aufmerksam werden. Zum Teil wünschen sich For-
schende die Möglichkeit, dass das Korrigendum direkt 
in die Originalpublikation integriert wird. Während  
die PDF- oder/und html-Version einer Veröffentlichung 

ven Textpublikation in einem sogenannten Datenjournal 
publiziert werden. Der Fokus liegt hier auf der Erhe-
bung und Beschreibung des Datensatzes. Eine weitere 
Möglichkeit stellt die Veröffentlichung als eigenstän-
dige Publikation in einem Repositorium für Daten dar. 
Hier liegt der Fokus auf der Archivierung der Daten. 
Die Vergabe von persistenten Identifikatoren ist dabei 
bedeutend, um Datensätze zitierfähig zu machen. Die 
separate Veröffentlichung von Datensätzen kann dabei 
auch die Einführung von sogenannten Datenautorschaf-
ten ermöglichen. In diesem Konzept wird der Begriff 
von Autorschaft nicht mehr (nur) auf eine Textpubli
kation bezogen, sondern eben auf eine Datenpublika
tion. Datenautor*innen stehen also die Anerkennung 
und Verantwortung für einen Datensatz zu, jedoch nicht 
für die Textpublikationen, welche die publizierten Da-
ten verwerten. Das Potenzial und was genau bei der Eta
blierung von Datenautorschaften bedacht werden sollte,  
wird zur Zeit stark debattiert.25 Wichtig zu bedenken 
ist, mit welcher Würdigung etwa in Form von Reputa
tion oder etwa von Berücksichtigung bei der oben an-
gesprochenen leistungsorientierten Mittelvergabe solche 
Datenautorschaften einhergehen könnten und sollten.26 
Die Einführung von Datenautorschaften könnte die 
Lösungsfindung einiger Autorschaftskonflikte erleich-
tern. Denn oftmals beanspruchen, wie oben angeführt, 
Forschende eine Autorschaft auf Textpublikationen mit 
dem Hinweis auf die Bereitstellung von Daten – ein Kri-
terium, welches jedoch, wie oben ebenfalls angeführt, 
allein keine Autorschaft auf einer solchen Publikation 
begründen kann. Gleichzeitig wäre hier ein enger Aus-
tausch zwischen Forschenden und Verantwortlichen in 
Infrastrukturen wünschenswert, um über Datenautor-
schaften und deren Etablierung zu diskutieren.

An dieser Stelle sei auch noch auf einen weiteren 
Punkt eingegangen: Nicht nur auf den Veröffentlichun-
gen selbst und in Literaturdatenbanken gibt es eine un-
terschiedliche Sichtbarkeit von Autor*innen, welche 
von Forschenden moniert wird. Kritik trifft auch Un-
terschiede bei In-Text-Zitationen oder in Referenzlis-
ten. Eine Problematik soll hier anhand der sogenannten 
geteilten Erstautorschaften aufgezeigt werden. Diese 
Thematik gestaltet sich in einigen Fachdisziplinen wie 
etwa den Lebenswissenschaften als manifestes Problem,  
welches nicht nur in den Ombudsstellen bzw. bei Om-
budspersonen in Deutschland, sondern auch in ver-
gleichbaren Stellen anderer Länder landet. Geteilte Erst
autorschaften werden vergeben, wenn sich Autor*in
nen in ihrer Beitragshöhe stark von denen der anderen 
Autor*innen absetzen, wobei deren geleistete Beiträge 
untereinander als (annähernd) gleichwertig eingestuft 
werden. Dies wird in der Regel auf der Veröffentlichung 
über eine Anmerkung, welche mittels eines Asterisks 
mit der Autorenzeile verbunden ist, ausgewiesen. Nun 
stellt sich die Frage: Wie werden die Erstautor*innen ge-
reiht? Häufig wird dabei explizit nicht die alphabetische 
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Sie ließ in ihrem Namen eine Vielzahl von wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen im Bereich der Chemie pu- 
blizieren, ohne dass sie überhaupt über fachliche Kennt-
nisse dazu verfügt haben soll.29 Qualifikationen sowie 
Ehrenautorschaften wurden ihr auf dem Papier aufgrund 
ihrer Machtposition zugesprochen. Nach Ende der Dik-
tatur wurde ihr jedoch bislang weder der Doktortitel 
entzogen noch wurden weitere Auszeichnungen etwa 
durch Fachgesellschaften aberkannt. Rumänische For-
schende fordern seit Jahren eine entsprechende Korrek-
tur der wissenschaftlichen Literatur, sprich die Entfer-
nung ihres Namens.30 

Der Journalist Jochen Zenthöfer trug kürzlich die  
Reaktionen von Verlagen zusammen, welche die For-
schenden kontaktiert hatten.31 Das Ergebnis: Die Reak-
tionen reichen vom Ausbleiben einer Antwort über das 
Ablehnen einer Streichung bis hin zum Verfassen von 
Hinweisen in Form einer publisher‘s note. Diese ver-
schiedenen Reaktionen demonstrieren, wie schwer es ist, 
festzustellen, ob nachträgliche Änderungen angemessen 
sind – insbesondere wenn Beteiligte nicht mehr kon-
taktiert werden können. Gleichzeitig muss jedoch auch 
betont werden: Eine Korrektur wissenschaftlicher Lite-
ratur ist durch die GWP geboten, wenn Belege nachwei-
sen, dass Personen Beiträge nicht erbracht haben (kön-
nen). Im Regelfall sollte dann eine Streichung des Na-
mens vorgenommen werden. Ist die Beweislage unklar 
und sind die Beteiligten nicht mehr kontaktierbar, kann 
jedoch das Verfassen von entsprechenden Hinweisen 
eine angebrachte Lösung sein wie etwa Hjördis Czes-
nick, Leiterin der Geschäftsstelle des OfdW, anmerkte.32  

Verantwortung

Neben dem Zuspruch von Anerkennung für Inhalte 
einer Veröffentlichung ist mit Autorschaft auch noch 
ein weiterer Aspekt fest verbunden: die Übernahme 
von Verantwortung für den Inhalt. Wenn Fragen zu der 
Integrität einer Veröffentlichung aufkommen, etwa in-
dem Inhalte von Veröffentlichungen ganz oder in Teilen 
hinsichtlich Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit,  
Robustheit, Integrität der Methoden oder gar Manipu-
lation von Daten und Abbildungen infrage gestellt wer-
den, ist oft unklar, wie Forschungseinrichtungen und 
Fachzeitschriften bei der Aufklärung des Sachverhalts 
am besten zusammenarbeiten können. Die sogenannte 
CLUE Working Group33 trug eine Vielzahl von offe-
nen Fragen zusammen und veröffentlichte 2021 hierzu 
Empfehlungen.34 Die Bedürfnisse und Ziele von For-
schungseinrichtungen und Fachzeitschriften weichen 
dabei durchaus voneinander ab, wie das Dokument ver-
deutlicht: Für Fachzeitschriften geht es insbesondere  
darum, festzustellen, ob eine Veröffentlichung integer ist 
oder ob sich Hinweise auf fehlende Integrität bestätigen 
lassen, also entsprechende Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, etwa in Form des Zurückziehens einer Veröf-
fentlichung oder des Ablehnens eines Manuskripts. Für 

noch leichter geändert werden kann, ist eine Änderung 
von gedruckten Exemplaren schon deutlich schwieriger 
umzusetzen. Letztlich zirkulieren in jedem Fall unter-
schiedliche Fassungen einer Publikation, was neue Pro-
blematiken in Literaturdatenbanken mit sich bringt. 
Dies deutet schon eine weitere bedeutende Schwierig-
keit an, denn es gibt zwei verschiedene Zielgruppen: 
Zum einen müssen Rezipient*innen, welche neu auf die 
Veröffentlichung stoßen, auf die Änderung aufmerk-
sam gemacht werden. Zum anderen sollten jedoch auch 
Lesende, welche die Publikation vor der Änderung be-
reits rezipiert haben, auf sie aufmerksam werden. Ge-
rade letztere sind sehr schwer zu erreichen, denn selten 
prüfen Forschende, ob es zu bereits heruntergeladenen 
Artikeln ein Korrigendum gibt. Gemäß den Regeln der 
GWP sollte vor einer Zitation eine solche Überprüfung 
erfolgen. Hierfür müssten Forschende mehr sensibili-
siert werden. Dabei sollte aber auch in den Blick genom-
men werden, wie eine (regelmäßige) Überprüfung von 
Literatur praktikabel umgesetzt werden kann. 

Daher ist es auch sinnvoll, zu überlegen, wie Korri-
genda sichtbarer gemacht werden könnten. Dafür lohnt 
es sich, neuere Entwicklungen im Umgang mit zurück-
gezogenen Artikeln zu betrachten: Selten führen allein 
unlautere Autorschaftspraktiken zum Zurückziehen von 
Artikeln, sondern eher andere schwerwiegende Verstöße  
gegen die GWP. Doch wie erfahren Forschende, dass 
Artikel, die in ihrem Literaturbestand sind, zurückgezo-
gen wurden? Der Blog Retraction Watch, 2010 von Ivan 
Oransky und Adam Marcus gegründet und finanziert 
durch Spenden und Fördergelder, stellt eine umfangrei-
che Datenbank zu zurückgezogenen Artikeln zur Ver-
fügung.28 Einige Literaturverwaltungsprogramme wie 
Zotero oder Endnote gleichen seit kurzem bzw. seit ein 
paar Jahren gesammelte Literatur mit dieser Datenbank 
ab und weisen Forschende darauf hin, wenn diese dabei 
sind, zurückgezogene Artikel zu zitieren. Zwar ist der 
Abgleich limitiert auf Veröffentlichungen, welche in der 
Datenbank von Retraction Watch über eine DOI oder 
PMID identifizierbar sind. Dennoch ist diese Entwick-
lung aus GWP-Sicht sehr begrüßenswert. Zwei weitere 
Desiderate drängen sich hier noch auf: Zum einen wäre 
es wünschenswert, wenn Literaturverwaltungsprogram-
me standardmäßig ein solches Feature hätten. Zum an-
deren wäre es wichtig, dass ein Abgleich nicht dauerhaft 
über die Retraction Watch-Datenbank erfolgen müsste, 
sondern andere Schnittstellen etabliert werden würden. 
Eine Einzelinitiative sollte nicht dauerhaft diese klaf
fende Lücke im System schließen müssen, während sich 
andere Akteure aus der Verantwortung ziehen.

Nachträgliche Änderungen von Autorschaft dienen  
der Korrektur des wissenschaftlichen Diskurses. Diese 
können auch Teil der Aufarbeitung vergangener gesell-
schaftlicher Missstände sein. Ein eindrückliches Beispiel 
hierfür ist die mittlerweile verstorbene Elena Ceauşescu, 
die Frau des rumänischen Diktators Nicolae Ceauşescu. 
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kräfte. Treten schließlich Fragen zum Inhalt einer Ver-
öffentlichung auf, müssen in differenzierter Weise die 
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten bei der Klärung 
der Fragen berücksichtigt werden.

Allerdings wird auch Kritik daran geäußert, dass zu-
nächst eine gemeinsame Verantwortung angenommen 
wird. So verweisen Gert Helgesson und Stefan Eriks-
son darauf, dass dies der Unschuldsvermutung wider-
spräche.38 Die Problematik, die häufig aufzukommen 
scheint, ist, dass Forschende im Streit um Anerkennung 
und Reputation oftmals die mit einer Autorschaft ein-
hergehende Verantwortung aus dem Blick verlieren – 
und es versäumen, auf eine explizite Ausweisung von 
Verantwortung zu achten. Zu Tage tritt dies dann bei 
der Aufklärung von Ungereimtheiten oder Verdachts-
meldungen hinsichtlich wissenschaftlichen Fehlverhal-
tens.

Die Umsetzung der Leitlinie 14 erfordert aber auch: 
Es muss für Forschende die Möglichkeit geben, detail-
lierter Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Andernfalls 
sind Autor*innen gezwungen, Verantwortung für In-
halte zu übernehmen, für die sie keine Verantwortung 
tragen können. Leitlinie 14 lässt offen, wo abweichen-
de Angaben gemacht werden sollen und wer für die 
Dokumentation bzw. Ausweisung zuständig ist. Sollen 
Verlage hierfür einen Ort in den Veröffentlichungen an-
bieten oder Forschungseinrichtungen intern daran er-
innern? Obliegt die interne Dokumentation allein den 
Forschenden? Folgt man dem Prinzip der Transparenz, 
sollte die Ausweisung möglichst in den Veröffentlichun-
gen selbst erfolgen. Doch meistens sind die Möglichkei-
ten, welche Forschenden von Verlagen zur Verfügung 
gestellt werden, begrenzt. Diese Lücke zu schließen, 
wäre wünschenswert. Denkbar wäre beispielsweise, die 
Rollen der Beteiligten standardisiert zu erfassen, wie in 
der CRediT-Taxonomie vorgesehen. Angesichts fehlen-
der Möglichkeiten bei den Verlagen ist eine interne (ver-
bindliche) Dokumentation in den Forschungseinrich-
tungen geboten. Zwar kann sie von Dritten nicht direkt 
eingesehen werden, aber zumindest auf Anfrage ein-
gefordert werden. Wer unter welchen Umständen wie 
Zugang bekommt, wäre darüber hinaus noch zu regeln. 
Auch wer genau aus dem Autor*innenkreis konkret für 
die Dokumentation zuständig ist, muss klar zugeordnet 
werden. 

Forschungseinrichtungen können maßgeblich dazu 
beitragen, Forschende für diese Ausweisungspflicht zu 
sensibilisieren. Richtlinien und Empfehlungen hinsicht-
lich Autorschaft dienen meist dazu, sicherzustellen, dass 
Autorschaften korrekt zugewiesen werden, um eine  
faire Zuweisung von Anerkennung zu ermöglichen, 
denn viele Autorschaftskonflikte drehen sich um diese 
Frage. Seltener liegt der Fokus von Empfehlungen auf 
der Übernahme von Verantwortung. Eine Ausnahme 
bildet hier etwa die kürzlich erschienene Empfehlung 
zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis bei 

Forschungseinrichtungen (und Drittmittelgeber*innen) 
dagegen ist es insbesondere von Belang, die Schwere der 
Verstöße und Verantwortlichkeiten festzustellen, um 
das Verhalten der Forschenden ggf. zu sanktionieren.  

Leitlinie 14 des Kodex der DFG hält fest: »Sie (alle 
Autor*innen, Anm. der Verf.) tragen für die Publika
tion die gemeinsame Verantwortung, es sei denn, es wird 
explizit anders ausgewiesen.«35 Sicherlich ist es sinn-
voll, grundsätzlich erst einmal allen Autor*innen die 
gemeinsame Verantwortung  zuzusprechen. Die Moti-
vation, alle in die Verantwortung zu nehmen, liegt auch 
in der Erfahrung begründet, dass Autor*innen im Falle 
von aufkommenden Fehlverhaltensvorwürfen oftmals 
versuchen, sich der Verantwortung zu entziehen und 
vielmehr auf die anderen Koautor*innen verweisen. So 
überrascht es nicht, wenn insbesondere Editor*innen 
das Tragen der gemeinsamen Verantwortung befürwor-
ten.36 Dem nachgeschobenen Teilsatz kommt jedoch 
eine immense Bedeutung zu, denn er eröffnet Forschen-
den die Möglichkeit, Verantwortlichkeiten detaillierter 
auszuweisen, wenn – etwa in internationalen Koopera-
tionen – nicht gemeinsam Verantwortung übernommen 
werden kann. In seiner Struktur erinnert diese Regelung 
so denn auch an eine Widerspruchslösung, bei der Zu-
stimmung angenommen wird, es sei denn, ein expliziter 
Widerspruch liegt vor. Gleichzeitig wird dadurch der 
Anreiz gesetzt, Verantwortlichkeiten aufzuschlüsseln, 
um im Zweifel Nachweise für die eigene Unschuld zu 
haben. Zusätzlich trägt die Regelung den Charakteris
tika vieler Forschungsvorhaben Rechnung. Diese führen 
zur Beantwortung der jeweiligen Forschungsfrage, wie 
oben erwähnt, oftmals verschiedenste Expertisen und 
eine Vielzahl an Forschenden zusammen. 

Leitlinie 8 des Kodex der DFG bezieht sich so denn 
auch auf die Rollen der verschiedenen Akteur*innen bei 
Forschungsvorhaben und hält fest: »Die Rollen und die 
Verantwortlichkeiten der an einem Forschungsvorha- 
ben beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sowie des wissenschaftsakzessorischen Personals 
müssen zu jedem Zeitpunkt eines Forschungsvorha-
bens klar sein.«37 Auch wenn sich diese Leitlinie auf 
Forschungsvorhaben bezieht, lassen sich daraus auch 
Ableitungen für Veröffentlichungen treffen. Denn in 
Forschungsvorhaben ergeben sich aus den unterschied-
lichen Rollen (und Zuständigkeiten) unterschiedliche 
Verantwortlichkeiten. Gleiches gilt auch für daraus ent-
springende Veröffentlichungen: Auch für sie müssen 
Rollen und Zuständigkeiten der Mitwirkenden geklärt 
sein und ggf. angesichts des dynamischen Forschungs-
prozesses angepasst werden. Denn daraus ergeben sich 
unterschiedliche Verantwortlichkeiten für Beiträge, wel-
che in Veröffentlichungen einfließen. So haben beispiels-
weise Projektleiter*innen oder Betreuer*innen von Pro-
motionsarbeiten andere Rollen und damit verbundene 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten als technische 
Angestellte, Promovierende oder studentische Hilfs-
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die differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen 
Ebenen ist unerlässlich für eine faire Aufklärung von 
Fehlverhaltensfällen. Denn es muss sichergestellt wer-
den, dass die Richtigen zur Verantwortung gezogen 
werden und ggf. mit Sanktionen belegt werden müssen 
und nicht Unschuldige (mit-)bestraft werden. 

Fazit

In ganz unterschiedlichen Kontexten können also 
Infrastrukturen – gerade auch das Verlags- oder Biblio-
thekswesen – zur Umsetzung fairer Autorschaftsprak
tiken und somit zur Stärkung der GWP beitragen, und 
das sogar in erheblichem Maße. Dazu gehört insbeson-
dere eine transparente Aufschlüsselung von individu-
ellen Beiträgen, um Anerkennung und Verantwortung 
zuzuordnen. Hier schließen sich (neben anderen) vor 
allem Debatten um eine verstärkte Sichtbarkeit von Da-
tenpublikationen und Datenbezogenen Tätigkeiten an. 
Aber auch in ganz anderen Kontexten wie dem Auf- 
zeigen von geteilten Erstautorschaften oder beim Um-
gang mit Korrigenda und Retraktionen sind diese Infra-
strukturen ein bedeutender Akteur. Ein enger Austausch 
zwischen Forschenden, Verantwortlichen aus diesen In-
frastrukturen sowie Expert*innen der GWP erscheint 
dabei als äußerst sinnvoll, um Lösungsmöglichkeiten 
zu ungeklärten Fragen zu finden und deren Umsetzung  
voranzubringen.43  
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Dabei sollten Koautor*innen jedoch auch nicht von 
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Auch die sogenannten ICMJE-Regelungen adressieren 
diesen Punkt, indem sie von Autor*innen in dem vier-
ten Kriterium fordern: »Agreement to be accountable 
for all aspects of the work in ensuring that questions 
related to the accuracy or integrity of any part of the 
work are appropriately investigated and resolved.«41 Ei-
nen detaillierten Vorschlag zur differenzierten Betrach-
tung von Verantwortlichkeiten erarbeiteten auch die 
Forschenden Gert Helgesson und Stefan Eriksson. Sie 
schlüsseln drei verschiedene Bedingungen auf, unter de-
nen Koautor*innen zur Verantwortung gezogen werden 
sollten: »Koautor*innen von wissenschaftlichen Publi-
kationen sollten nicht in die Verantwortung für Fehlver-
halten genommen werden, es sei denn: 1. sie waren in 
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zum Fehlverhalten, oder 3. sie wussten davon oder ver-
muteten es, ohne angemessen daraufhin zu reagieren.«42 

Gleichzeitig müssen natürlich auch sehr genau die 
weiteren Umstände betrachtet werden. War zum Bei-
spiel ein Promovierender dafür zuständig, Daten zu 
erheben, deren Integrität infrage gestellt wird, ist mit 
Bezug auf die erste Bedingung etwa auch zu berück-
sichtigen, welche Art der Anleitung er erfahren hat. So 
macht es einen Unterschied, ob er entsprechend der 
GWP eingearbeitet wurde, aber die Hinweise missachtet 
hat oder vorgetäuscht hat, sie zu beachten, oder ob eine 
Einweisung unzureichend war oder gänzlich ausblieb. 
Oder bei Anwendung der dritten Bedingung: Lässt sich 
daraus eine Pflicht zum Whistleblowing ableiten, oder 
wie genau sieht unter Berücksichtigung der Rolle, die 
eine Person eingenommen hatte, ein angemessenes Ver-
halten aus? Im Hinblick auf die Risiken, welche Hin-
weisgebende eingehen müssen, ist etwa eine Pflicht zu 
einer Meldung unter allen Umständen schwer denkbar. 
Nichtsdestotrotz ist es sicherlich lohnenswert, über 
Pflichten nachzudenken, welche mit den unterschiedli-
chen Rollen und Zuständigkeiten einhergehen. Gerade 
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